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(54) Verpackung

(57) Es wird eine Verpackung 1, bestehend aus ei-
nem im wesentlichen flachen Unterteil 2, ggfs. mit La-
gerstrukturen für eine planmäßige Anordnung des Ver-
packungsgutes, und einem haubenförmigen Oberteil 3
weitergebildet, wobei Unterteil 2 und Oberteil 3 minde-
stens teilweise über komplementäre Randbereiche 4,5
lösbar miteinander verbunden sind und zu ihrer Hand-
habung (Trennung) mindestens zu einer Seite laschen-
förmige Überstände 7 aufweisen.

Um zu erreichen, dass die Verpackung 1 formstabil
und hoch belastbar ist, mit verhältnismässig geringer
Materialstärke auskommt und zudem bequem zu hand-
haben ist, womit hier vor allen Dingen die Handhabung
beim Öffnen der Verpackung gemeint ist, bilden die ver-
bindbaren Randbereiche 4, 5 jeweils den unteren Ab-
schluß von Unterteil 2 und Oberteil 3 und sind die Über-

stände 6, 7 in der untersten Ebene von Unterteil 2 und
Oberteil 3 angeordnet, wobei der Überstand 7 des Ober-
teils (= oberer Überstand) den Überstand 6 des Unter-
teils (= unterer Überstand) nur so weit überdeckt, dass
der untere Überstand 6 noch unmittelbar von Hand auf
eine Unterlage angedrückt werden kann, und zwischen
den Überständen 6, 7 Mittel zum Aufrichten des oberen
Überstandes 7 angeordnet sind.

Vorzugsweise sind die Mittel zum Aufrichten des
oberen Überstandes 7 gegen den unteren Überstand 6
gerichtete Einprägungen 8 im oberen Überstand 7, wel-
che derart strukturiert und verteilt sind, dass sie gleich-
zeitig die Griffigkeit des oberen Überstandes erhöhen.
Vorteilhaft ist femer, wenn für den oberen Überstand 7
am Übergang zum Randbereich 5 des Oberteils 3 eine
Biegelinie 9 mit reduziertem Biegewiderstand ausgebil-
det ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verpackung, beste-
hend aus einem im wesentlichen flachen Unterteil, ggfs.
mit Lagerstrukturen für eine planmäßige Anordnung des
Verpackungsgutes, und einem haubenförmigen Ober-
teil, wobei Unterteil und Oberteil mindestens teilweise
über komplementäre Randbereiche lösbar miteinander
verbunden sind und zu ihrer Handhabung (Trennung)
mindestens zu einer Seite laschenförmige Überstände
aufweisen.
[0002] Bei bekannten Verpackungen dieser Art bilden
üblicherweise die Lagerstrukturen den unteren Ab-
schluss des Unterteils, während dessen Randbereich
eher höherliegend angeordnet ist. Mit dieser Anordnung
soll erreicht werden, dass der sich an den Randbereich
anschließende Fortsatz oder Überstand sich für eine
Handhabung griffbereit darbietet. Im Falle runder Ver-
packungen ist der Überstand meist sogar als umlaufen-
der Rand ausgebildet.
[0003] Da sich die verbindbaren Randbereiche über
den unteren Abschluß erheben und bei dem meist
schlagartigen Aufstülpen des Oberteils auf das Unterteil
erhebliche Verformungskräfte einwirken, muss das Un-
terteil verhältnismäßig formstabil ausgebildet werden,
d.h. es ist dafür auch eine erhebliche Materialstärke er-
forderlich. An den Überstand des Unterteils schmiegt
sich üblicherweise der Überstand des Oberteils an, wo-
bei er den Abmessungen des darunterliegenden Über-
standes folgt. Damit ist eine kompakte Verpackung ge-
währleistet, gleichzeitig aber auch ihre Handhabung
beim Öffnen erschwert. Es ist allerdings auch bekannt,
den oberen Überstand streifenförmig zu gestalten und
über den unteren Überstand zu verlängern.
[0004] Wie ersichtlich, beeinflußen sich bei bekann-
ten Verpackungen Form, Materialstärke und Handha-
bung derart, dass praktisch keine Einflussgrösse ver-
bessert werden kann, ohne Nachteile auf Seiten der an-
deren Einflussgrössen in Kauf nehmen zu müssen.

Darstellung der Erfindung

[0005] Hier setzt die Erfindung an. Sie will eine Ver-
packung dahingehend verbessern, dass sie formstabil
und hoch belastbar ist, mit verhältnismässig geringer
Materialstärke auskommt und zudem bequem zu hand-
haben ist, womit hier vor allen Dingen die Handhabung
beim Öffnen der Verpackung gemeint ist.
[0006] Diese komplexe Aufgabe kann nach dem Vor-
schlag der Erfindung auf überraschend einfache und
wirksame Weise dadurch gelöst werden, dass die ver-
bindbaren Randbereiche jeweils den unteren Abschluss
von Unterteil und Oberteil bilden und die Überstände in
der untersten Ebene von Unterteil und Oberteil ange-
ordnet sind, wobei der Überstand des Oberteils (= obe-
rer Überstand) den Überstand des Unterteils (= unterer

Überstand) nur so weit überdeckt, dass der untere Über-
stand noch unmittelbar von Hand auf eine Unterlage an-
gedrückt werden kann, und zwischen den Überständen
Mittel zum Aufrichten des oberen Überstandes ange-
ordnet sind.
[0007] Anstatt also den unteren Überstand von oben
und unten mit den Fingern wie bisher zu erfassen (zu
umklammern), ist jetzt vorgesehen, den unteren Über-
stand zusammen mit dem Randbereich so tief anzuord-
nen, dass sie den unteren Abschluss des Unterteils bil-
den, wodurch der untere Überstand zur Fixierung ein-
fach per Hand einseitig von oben auf eine Unterlage ge-
drückt zu werden braucht. Dazu ist der obere Überstand
vorzugsweise um seinen mittleren oder seine äußeren
Abschnitte verkürzt. Der verbleibende Abschnitt bietet
sich griffbereit dar, da Mittel, z.B. Einprägungen vorge-
sehen sind, die keine zu weitgehende Annäherung an
den unteren Überstand oder seine Unterlage zulassen,
d.h. den oberen Überstand aufrichten.
[0008] Im Ergebnis gelangt das Unterteil zu einer
großflächigen Auflage, welche höhere Belastungen ver-
trägt oder aber bei gleichbleibenden Belastungen mit ei-
ner geringeren Materialstärke auskommt. Die Handha-
bung beim Öffnen (= einseitiges Niederdrücken des un-
teren Überstandes auf eine Unterlage und Abziehen
des griffbereiten oberen Überstandes) schont die Form,
was ebenso für eine Materialreduzierung ausgenutzt
werden kann. Außerdem ist die neue Handhabung be-
quemer.
[0009] Zweckmäßige Weiterbildungen geben die wei-
teren Unteransprüche an. Sie können u.a. darin beste-
hen, dass die Einprägungen so gewählt werden, dass
sie infolge ihrer Struktur (z.B. Noppen, Riffelung) sowie
ihrer Verteilung (großflächig und quer zur Zugrichtung)
gleichzeitig auch die Griffigkeit des oberen Überstandes
verbessern. Dabei brauchen bei den einzelnen Einprä-
gungen nicht unbedingt besonders große Abmessun-
gen angestrebt zu werden. Eine Mehrzahl mittelgroßer
Einprägungen kann ebenso vorteilhaft und ausreichend
sein, insbesondere wenn die Beweglichkeit durch eine
speziell ausgestaltete Biegelinie erhöht wird. Vorteilhaft
ist schließlich das Oberteil mit dem Unterteil über ein
Scharnier verbunden, und zwar an der den Überstän-
den gegenüberliegenden Seite.

Kurze Beschreibung der Zeichnung

[0010] Weitere Einzelheiten und Vorteile werden
nachfolgend für bevorzugte Ausführungsbeispiele in
Verbindung mit der Zeichnung beschrieben. Darin zei-
gen:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Verpackung in Sei-
tenansicht;

Fig. 2 den Gegenstand von Fig. 1 in Draufsicht;

Fig. 3 eine andere Ausführungsform einer erfin-
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dungsgemäßen Verpackung in Draufsicht;

Fig. 4 einen Eckausschnitt des Gegenstandes von
Fig. 3 in Seitenansicht;

Fig. 5 eine weitere Ausführungsform einer erfin-
dungsgemäßen Verpackung in Draufsicht;

Fig. 6 einen Eckausschnitt des Gegenstandes von
Fig. 5 in Seitenansicht;

Fig. 7 noch eine andere Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Verpackung in Draufsicht
und

Fig. 8 noch eine weitere Ausführungsform einer er-
findungsgemäßen Verpackung in Draufsicht.

[0011] Nach den Figuren 1 und 2 besteht eine erfin-
dungsgemäße Verpackung 1 aus einem flachen Unter-
teil 2 und einem haubenförmigen Oberteil 3. Den unte-
ren Abschluß des Unterteils 2 bildet ein umlaufender
profilierter Randbereich 4 und den unteren Abschluss
des Oberteils 3 ein entsprechend profilierter Randbe-
reich 5. Dabei kann der Randbereich 5 über den Rand-
bereich 3 gestülpt werden, wobei die Randbereiche 3,
5 in der gezeigten Endlage eine lösbare Verbindung bil-
den.
[0012] Sozusagen in der untersten Ebene des Unter-
teils 2 ist zu einer Seite hin ein laschenförmiger Fortsatz
oder Überstand 6 ausgebildet. Auch das Oberteil 3 weist
in dieser Ebene und zur selben Seite hin einen Fortsatz
oder Überstand 7 auf. Wegen ihrer gegenseitigen Lage
können der Überstand 6 des Unterteils 2 auch als unte-
rer Überstand 6 und der Überstand 7 des Oberteils 3 als
oberer Überstand 7 bezeichnet werden.
[0013] Charakteristisch für die Überstände 6,7 ist,
dass der obere Überstand 7 den unteren Überstand 6
nur teilweise überdeckt, d.h. er läßt ihn an mindestens
einer Stelle so weit frei, dass der freie Bereich von Hand
- beispielsweise mit dem Daumen - auf seine Unterlage
gedrückt und so fixiert werden kann. Gleichzeitig kann
der Überstand 7 mit der anderen Hand erfaßt und zum
Öffnen der Verpackung 1 von dem Überstand 6 oder sei-
ner Unterlage weggezogen werden.
[0014] Das Erfassen des Überstandes 7 wird erfin-
dungsgemäß dadurch erleichtert, dass zwischen dem
unteren Überstand 6 und oberen Überstand 7 Mittel an-
geordnet sind, welche als Sperre gegen eine zu weit ge-
hende Annäherung des oberen Überstandes 7 an den
unteren Überstand 6 wirken. Im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel sind die Mittel kegel- oder kalottenförmige
Einprägungen 8 im Überstand 7, welche gegen den
Überstand 6 gerichtet sind.
[0015] Die Beweglichkeit des Überstandes 7 wird im
übrigen durch eine gerade Biegelinie 9 mit verringertem
Biegewiderstand erleichtert, welche hier am Übergang
zum Randbereich 5 verläuft. Der Biegewiderstand kann

insbesondere durch eine Verringerung der Materialstär-
ke entlang der Biegelinie herabgesetzt werden. In Be-
tracht kommt auch eine Schwächung des Materials ent-
lang der Biegelinie durch ein Einritzen, Lochen, Stanzen
o.ä.
[0016] Die Fig. 3 und 4 lassen ein etwas anderes Aus-
führungsbeispiel erkennen, bei dem der untere Über-
stand 6 im mittleren Abschnitt freibleibt und Einprägun-
gen 8 im unteren Überstand 6 angeordnet sind, von wo
sie gegen den oberen Überstand 7 gerichtet sind. Auch
hierbei sind für die beweglichen Abschnitte des oberen
Überstandes 7 Biegelinien 9 vorgesehen.
[0017] Anstelle einiger stärker dimensionierter Ein-
prägungen 8 kann auch eine Vielzahl geringer dimen-
sionierter Einprägungen 8, z.B. in Form kleiner Noppen,
gewählt werden, wie in den Fig. 5 und 6 gezeigt. Damit
läßt sich nämlich gleichzeitig auch die Griffigkeit erhö-
hen. Demselben Gedanken folgen auch die Ausfüh-
rungsbeispiele gemäß den Fig. 7 und 8, welche Einprä-
gungen 8 in Form mehrerer Querrillen nach Art einer
Riffelung aufweisen.

Bezugszeichenliste

[0018]

1 Verpackung
2 Unterteil
3 Oberteil
4 Randbereich des Unterteils
5 Randbereich des Oberteils
6 Fortsatz, (unterer) Überstand
7 Fortsatz, (oberer) Überstand
8 Einprägung, Noppe, Querrille, Riffelung
9 Biegelinie

Patentansprüche

1. Verpackung, bestehend aus einem im wesentlichen
flachen Unterteil, ggfs. mit Lagerstrukturen für eine
planmäßige Anordnung des Verpackungsgutes,
und einem haubenförmigen Oberteil, wobei Unter-
teil und Oberteil mindestens teilweise über komple-
mentäre Randbereiche lösbar miteinander verbun-
den sind und zu ihrer Handhabung (Trennung) min-
destens zu einer Seite laschenförmige Überstände
aufweisen, dadurch gekennzeichnet, dass die
verbindbaren Randbereiche (4,5) jeweils den unte-
ren Abschluß von Unterteil (2) und Oberteil (3) bil-
den und die Überstände (6,7) in der untersten Ebe-
ne von Unterteil (2) und Oberteil (3) angeordnet
sind, wobei der Überstand (7) des Oberteils (= obe-
rer Überstand) den Überstand (6) des Unterteils (=
unterer Überstand) nur so weit überdeckt, dass der
untere Überstand (6) noch unmittelbar von Hand
auf eine Unterlage angedrückt werden kann, und
zwischen den Überständen (6,7) Mittel zum Auf-
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richten des oberen Überstandes (7) angeordnet
sind.

2. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der obere Überstand (7) in seinem
mittleren Abschnitt in etwa deckungsgleich mit dem
unteren Überstand (6) ist und in seinen äußeren Ab-
schnitten hinter den unteren Überstand (6) zurück-
tritt.

3. Verpackung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der obere Überstand (7) in seinen
äußeren Abschnitten etwa deckungsgleich mit dem
unteren Überstand (6) ist und in seinem mittleren
Abschnitt hinter den unteren Überstand (6) zurück-
tritt.

4. Verpackung nach einem der Ansprüche 1, 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum
Aufrichten des oberen Überstandes (7) Einprägun-
gen im oberen Überstand (7) sind, welche gegen
den unteren Überstand (6) gerichtet sind.

5. Verpackung nach einem der Ansprüche 1, 2 oder
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum
Aufrichten des oberen Überstandes (7) Einprägun-
gen (8) im unteren Überstand (6) sind, welche ge-
gen den oberen Überstand (7) gerichtet sind.

6. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mittel zum Auf-
richten des oberen Überstandes (7) gegen den un-
teren Überstand (6) gerichtete Einprägungen (8) im
oberen Überstand (7) sind, welche derart struktu-
riert und verteilt sind, dass sie gleichzeitig die Grif-
figkeit des oberen Überstandes erhöhen.

7. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass für den oberen Über-
stand (7) am Übergang zum Randbereich (5) des
Oberteils (3) eine Biegelinie (9) mit reduziertem Bie-
gewiderstand ausgebildet ist.

8. Verpackung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Biegelinie (9) in einer teilweise
eingeritzten, gelochten, gestanzten oder in ähnli-
cher Weise geschwächten Geraden besteht.

9. Verpackung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Biegelinie (9) in einer Geraden
mit reduzierter Materialstärke besteht.

10. Verpackung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Oberteil (3) mit
dem Unterteil (2) an der den Überständen (6,7) ge-
genüberliegenden Seite über ein Gelenk verbun-
den ist.
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